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Nr. 18 Haßfurt, 21.12.2022 75. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

 
 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Bezirksschornsteinfeger Kehrbezirk Haßberge 11 S. 80 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung Abwasserzweckverband Mittlerer 
Weisachgrund 

 
S. 81 

 HH-Satzung Zweckverband Gemeinfelder Gruppe S. 81-82 

 HH-Satzung Schulverband Maroldsweisach S. 82-83 

 
 

 

Teil  I 

 
Nr. I/2-826/4-6 
 
 
Neuer Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Haßberge 11 (Sand am Main): 
 
Ab dem 01.01.2023 ist von der Regierung von Unterfranken 
für den Kehrbezirk 11 (Sand am Main, und den Ortsteilen Hai-
nert, Unterschwappach, Westheim und Zell a. E. der Ge-
meinde Knetzgau u. dem Ortsteil Steinsfeld der Gemeinde 
Wonfurt, und dem Ortsteil Unterschleichach der Gemeinde 
Oberaurach) ein neuer bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger bestellt worden. Es ist Herr Mario Achtziger . Er ist tele-
fonisch zu erreichen in seinem Büro in der Kantstraße 2 in 
97506 Grafenrheinfeld, Tel. 09723/9054980 oder Handy: 
0171 1290506; die E-Mail-Adresse lautet: kaminkehrer.acht-
ziger@gmail.com. 
 
Haßfurt, 21.12.2022 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Wagenhäuser 
 
 

 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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Teil  II 

 
 
Nr. I/2 
EAPl 941/1-11 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
I. 

 
H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Abwasserzweckverbandes 

"Mittlerer Weisachgrund" 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung "Mittlerer Weisach-
grund" folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit      76.800,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit      71.000,00 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Entfällt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Maroldsweisach, 12.12.2022 
Abwasserzweckverband "Mittlerer Weisachgrund" 
 
 
Wolfram Thein, 1. Vorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 29.11.2022 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2022 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 12.12.2022 rechtsaufsichtlich ge-
nehmigt. Sie enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) im Rathaus, Hauptstraße 24, Zi.-Nr. 11, 
96126 Maroldsweisach, öffentlich zugänglich zu machen. 
 
 

Haßfurt, 14.12.2022 
Landratsamt Haßberge 
 
Rückert 
 

 

 
 
Nr. I/2 
EAPl 941/1-10 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/ 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes "Gemeinfelder Gruppe" 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinfelder 
Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit     89.400,00 € 
und 
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im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit     52.680,00 € 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

entfällt 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
8.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Eine Betriebsumlage wird nicht erhoben. 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
Maroldsweisach, 12.12.2022 
Zweckverband "Gemeinfelder Gruppe" 
 
Wolfram Thein, 1. Vorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 06.12.2022 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2022 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 12.12.2022 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des, Rathaus, Zi.-Nr. 6, 96126 Maroldsweisach, öffentlich zu-
gänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 14.12.2022 
Landratsamt Haßberge 
 
Rückert 

 
 

 

 
Nr. I/2 
EAPl 941/1-9 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit/des Bayer. 
Schulfinanzierungsgesetzes 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Schulverbandes Maroldsweisach 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG i. V. m. 
Art. 63 GO erlässt der Schulverband Maroldsweisach fol-
gende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
im   Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit    502.720,00 € 

und 
im   Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit    179.000,00 € 

ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

entfällt 
 
 

§ 5 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 
377.020,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 

die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2021 auf 249 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage je Verbandsschüler wird auf 

1.514,1365 € festgesetzt. 
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(2) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 6 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung der Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
70.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 7 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 8 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
Maroldsweisach, 11.12.2022 
Schulverband Maroldsweisach 
 
Wolfram Thein, 1. Vorsitzender 
 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 01.12.2022 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2022 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 13.12.2022 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier und/ 
oder elektronisch) im Rathaus des Marktes Maroldsweisach, 
Zi.-Nr. 10, Hauptstraße 24, 96126 Maroldsweisach, öffentlich 
zugänglich zu machen. 
 
Haßfurt, 14.12.2022 
Landratsamt Haßberge 
 
Rückert 
 
 

 
 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


